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Regeste

Zulassung als Partei in einem Strafverfahren | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
In einem vor dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt hängigen
Appellationsverfahren in Sachen Y.________ und Staatsanwaltschaft des Kantons
Basel-Stadt gegen ein Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 11. Juli 2003 ersuchte die
Gönner-Vereinigung X.________ mit Schreiben vom 4. August 2004 das
Appellationsgericht "um Klärung der Position der Gönner-Vereinigung X.________ in
diesem Verfahren". Der Präsident des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt erliess
am 8. August 2005 eine Verfügung mit folgendem Dispositiv: "Eingabe von Advokat L.
Schmid an Staatsanwaltschaft und an Verteidigung zustellen zur Kenntnisnahme."

E. 2
Die Gönner-Vereinigung X.________ erhob mit Eingabe vom 12. September 2005
staatsrechtliche Beschwerde gegen die Verfügung des Präsidenten des Appellationsgerichts
des Kantons Basel-Stadt vom 8. August 2005 und stellte das Rechtsbegehren, die
angefochtene Verfügung sei aufzuheben und das Appellationsgericht Basel-Stadt sei
anzuweisen, der Beschwerdeführerin im Strafverfahren gegen Y.________ Parteistellung
einzuräumen. Das Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

E. 3
Zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde ist legitimiert, wer ein rechtlich geschütztes
Interesse an der Behebung einer behaupteten Rechtsverletzung hat ( Art. 88 OG ). Die
Beschwerdeführerin ist der Ansicht, mit der angefochtenen Verfügung sei ihr die
Parteistellung im Strafverfahren gegen Y.________ abgesprochen worden, weshalb sie zur
vorliegenden Beschwerde legitimiert sei. Das Dispositiv einer Verfügung enthält die
rechtliche Regelung eines Rechtsverhältnisses. Dabei hat das Dispositiv als eigentlicher
Anfechtungsgegenstand zu gelten. In Rechtskraft erwächst nur das Dispositiv des
Entscheides, nicht dagegen die Begründung (vgl. Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, S. 128 und 323). Im vorliegenden Fall lässt
sich dem Dispositiv der angefochtenen Verfügung nicht entnehmen, dass über die
Parteistellung der Beschwerdeführerin im Strafverfahren gegen Y.________ in irgendeiner
Weise eine Entscheidung gefällt wurde. Aus dem Dispositiv ergibt sich lediglich, dass die
Eingabe der Beschwerdeführerin den Verfahrensbeteiligten im hängigen
Appellationsverfahren zur Kenntnisnahme zugestellt worden ist. In der Begründung der
angefochtenen Verfügung machte der Appellationsgerichtspräsident zwar Ausführungen
zur Parteistellung, doch mit Blick auf die Formulierung im Dispositiv ergibt sich nicht, dass



er insoweit irgendeinen Entscheid gefällt hätte und dazu auch zuständig gewesen wäre.
Somit ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin ein rechtlich geschütztes
Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung haben sollte. Mangels rechtlich
geschützten Interesses ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang kann
offen bleiben, ob es sich bei der angefochtenen Verfügung überhaupt um einen
letztinstanzlichen kantonalen Entscheid im Sinne von Art. 86 Abs. 1 OG handelt.

E. 4
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
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